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Beantwortung der Anfrage AF-0133/2015 

Sehr geehrter Herr Schenke, 
 
ich beantworte Ihre Anfrage wie folgt: 
 
Zu 1.: 
Das bbvl-Gutachten empfiehlt die Einführung eines unterjährigen Berichtswesens und den 
Ausbau des Sozialcontrollings. In Verbindung mit dem Sozialcontrolling sollen die 
bestehenden Entgeltvereinbarungen überprüft und bei Neuverhandlungen angepasst 
werden, insbesondere im Bereich des ambulant betreuten Wohnens, da diese 
Verhandlungen von der Stadt Eisenach selbst geführt werden. Auch im stationären Bereich 
soll auf die geführten Verhandlungen durch das Thüringer Landesverwaltungsamtes seitens 
der Stadt mehr Einfluss genommen werden. In diesem Zusammenhang wurde zudem 
erkannt, dass ein Fallzahlenanstieg aufgrund der Demographie nicht aufzuhalten ist. Des 
Weiteren wird der Ausbau der sozialpädagogischen Begutachtungen auf der Basis des 
integrierten Teilhabeplanes (ITP) empfohlen. 
 
Zu 2.:  
Durch das Gutachten wurde der Ausbau der Sozialplanung angeregt. Diesem Vorschlag 
wurde zunächst durch die Bildung einer Stabsstelle im Dezernat II entsprochen. Die 
umfassendere Vernetzung der bisherigen Planungen wird nach dem erfolgten Umzug im 
Quartal 2015 stattfinden. 
 
Zu 3.  
Ab September erfolgen die Verhandlungen im Bereich des ambulant betreuten Wohnen und 
der Frühförderung für 2016. Dem Land werden weiterhin unsere Positionen der Stadt für die 
Vertragsverhandlungen in ihrem Zuständigkeitsbereich mitgeteilt. 
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Zu 4.  
Der Bund hatte die stufenweise Übernahme der Eingliederungskosten ab 2015 geplant. Eine 
Finanzierung durch den Bund ist noch nicht geregelt, da einige Länder, wie Thüringen, die 
Kosten der Eingliederungshilfe teilweise oder ganz den kreisfreien Städten und Landkreisen 
erstatten. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
gez. Katja Wolf 
Oberbürgermeisterin 

 

 
 
 


